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Satzung des Vereins „Löwenspinne e. V.“ 
 

§ 1 Name, Sitz 
1. Der Verein führt den Namen „Löwenspinne e. V.“ 
2. Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden und führt danach den Zusatz “e. V.“ 
3. Der Sitz des Vereins ist in Zeulenroda-Triebes. 
4. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 
§ 2 Vereinszweck, Ziele und Aufgaben 

1. Der Zweck des Vereins ist die Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung einschließlich 
der Studentenhilfe und die Förderung der Kunst und Kultur. 
 
2. Diese Zwecke werden verwirklicht durch Angebote im Bereich Orientierung, Weiterbildung und 
Netzwerk, insbesondere durch: 

• Aufbau lokaler Netzwerkstrukturen und Durchführung von Netzwerkveranstaltungen 
• die Bereitstellung und Durchführung von Weiterbildungsangeboten  
• die Auswahl und Bereitstellung von persönlichen Mentoren aus der Wirtschaft, dem Kulturbetrieb 

und öffentlichen Stellen 
• die Durchführung von begleitenden Veranstaltungen zur Berufsorientierung, zur Förderung der 

Selbsteinschätzung und des Selbstbewusstseins und der kulturellen Bildung  
• Durchführung von Veranstaltungen und Projekten der Jugendhilfe, für Jugendliche, Erwachsende 

und Unternehmen zur Förderung des Verständnisses der Volks- und Berufsbildung 
• Förderung von Partizipativen Projekten zur Stärkung von Chancengleichheit und Integration 

 
3. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
“Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster 
Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Die Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke 
verwendet werden. Mitglieder des Vereins dürfen in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen 
aus Mitteln des Vereins und bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins 
keine Anteile des Vereinsvermögens erhalten. Keine Person darf durch Ausgaben, die dem Zweck des 
Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 
§ 3 Mitgliedschaft 

1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person oder juristische Person werden, die dessen Ziele 
unterstützt und die Satzung anerkennt. 

 
2. Über die Aufnahme entscheidet nach schriftlichem Antrag der Vorstand. Minderjährige bedürfen der 
Zustimmung ihrer gesetzlichen Vertreter. 

 
§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft 

1. Die Mitgliedschaft endet mit dem Tod des Mitglieds und bei juristischen Personen mit deren Erlöschen, 
durch freiwilligen Austritt oder durch Ausschluss aus dem Verein. 

 
2. Der freiwillige Austritt aus dem Verein erfolgt durch eine schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand. 

 
3. Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn sein Verhalten gegen die Interessen 
des Vereins verstößt, wenn es a) schuldhaft das Ansehen oder die Interessen des 
Vereins in schwerwiegender Weise schädigt oder b) mehr als drei Monate mit der Zahlung 
seiner Aufnahmegebühr oder seiner Mitgliedsbeiträge im Rückstand ist und trotz schriftlicher 
Mahnung unter Androhung des Ausschlusses die Rückstände nicht eingezahlt hat. Dem 
Mitglied ist Gelegenheit zu geben, in der Mitgliederversammlung zu den Gründen des 
Ausschlusses Stellung zu nehmen. Diese sind ihm mindestens zwei Wochen vorher 
mitzuteilen. 

 
§ 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder 

(1) Jedes Mitglied hat das Recht, die Einrichtungen des Vereins zu nutzen und an 
gemeinsamen Veranstaltungen teilzunehmen. Jedes Mitglied hat gleiches Stimm- und 
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Wahlrecht in der Mitgliederversammlung. 
(2) Jedes Mitglied hat die Pflicht, die Interessen des Vereins zu fördern, insbesondere 
regelmäßig seine Mitgliedsbeiträge zu leisten und, soweit es in seinen Kräften steht, das 
Vereinsleben durch seine Mitarbeit zu unterstützen 
 

 
§ 5 Mitgliedschaftsbeiträge 

1. Von Mitgliedern werden eine Aufnahmegebühr sowie Beiträge erhoben, deren Höhe von der 
Mitgliederversammlung bestimmt wird. Die Mitgliederversammlung kann auch unterschiedliche 
Aufnahmegebühren und Beiträge vorsehen. Abstufungen können etwa nach der Rechtsform der 
Mitglieder oder nach ihren wirtschaftlichen Verhältnissen vorgenommen werden. 
Besonders aktive und umfangreiche ehrenamtliche Leistungen und Tätigkeiten für den Verein können 
zur Befreiung von der Beitragspflicht führen. Auf entsprechenden Antrag durch das ordentliche Mitglied 
entscheidet der Vorstand. 
Die Befreiung muss jährlich neu beantragt werden. 
 
2. Die Mitgliedsbeiträge sind jährlich im Voraus zu zahlen. 

 
3. Die Mitgliederversammlung kann zur Deckung der Kosten aus bestimmten Projekten außerordentliche 
Beiträge oder Umlagen beschließen. 

 
§ 6 Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind: 
• die Mitgliederversammlung 
• der Vorstand. 

 
§ 7 Mitgliederversammlung 

1. Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal jährlich statt. Außerdem muss eine 
Mitgliederversammlung einberufen werden, wenn das Interesse des Vereins es erfordert oder wenn 
mindestens 3/10 der Mitglieder die Einberufung schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe 
verlangt. 

 
2. Jede Mitgliederversammlung ist vom Vorstand Brief oder per E-Mail unter Einhaltung einer 
Einladungsfrist von 2 Wochen und unter Angabe der Tagesordnung einzuberufen. Die Tagesordnung 
setzt der Vorstand fest. Jedes Vereinsmitglied kann bis spätestens eine Woche vor der 
Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich eine Ergänzung der Tagesordnung beantragen. Über 
den Antrag entscheidet der Vorstand. Über Anträge zur Tagesordnung, die vom Vorstand nicht 
aufgenommen wurden oder die erstmals in der 
Mitgliederversammlung gestellt werden, entscheidet die Mitgliederversammlung mit der 
Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder; dies gilt nicht für Anträge, die 
eine Änderung der Satzung, Änderungen der Mitgliedsbeiträge oder die Auflösung des 
Vereins zum Gegenstand haben. 

 
3. Versammlungsleiter ist der 1. Vorsitzende und im Falle seiner Verhinderung der 2. Vorsitzende. Sollten 
beide nicht anwesend sein, wird ein Versammlungsleiter von der Mitgliederversammlung gewählt. 
 
4. Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der 
erschienenen Mitglieder beschlussfähig. 
 
 
5. Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen gefasst. Zur Änderung der Satzung und des Vereinszwecks ist jedoch eine Mehrheit von 3/4 
der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. 
 
6. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom 
Versammlungsleiter und dem Schriftführer zu unterschreiben ist und elektronisch für alle zur Verfügung 
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zu stellen ist. 
 
 
7. Bei Beschlussunfähigkeit ist der Vorstand verpflichtet, innerhalb von vier Wochen eine zweite 
Mitgliederversammlung mit der gleichen Tagesordnung einzuberufen. Diese ist ohne Rücksicht auf die 
Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Hierauf ist in der Einladung hinzuweisen. 

 
 

§ 8 Aufgaben der Mitgliederversammlung 
 
Die Mitgliederversammlung ist zuständig für die Entscheidungen in folgenden 
Angelegenheiten:  
a) Änderungen der Satzung,  
b) die Festsetzung der Aufnahmegebühr und der Mitgliedsbeiträge,  
c) die Ernennung von Ehrenmitgliedern sowie der Ausschluss von Mitgliedern aus dem Verein,  
d) die Wahl und die Abberufung der Mitglieder des Vorstands,  
e) die Entgegennahme des Jahresberichts und die Entlastung des Vorstands,  
f ) die Auflösung des Vereins. 

 
§ 9 Vorstand 

1. Der Vorstand des Vereins besteht ausschließlich aus natürlichen Personen. Vorstandsmitglieder 
können nur ordentliche Mitglieder des Vereins sein. 

 
2. Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, dem stellvertretenden Vorsitzenden, einen 
Schatzmeister und bis zu vier Beisitzer. Gesetzliche Vertreter im Sinne des § 26 BGB sind der 1. 
Vorsitzende und der zweite Vorsitzende. Sie vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich 
gemeinsam. 
 
3. Die Mitgliederversammlung kann die Zahl der Mitglieder des Vorstandes um weitere außerordentliche 
Mitglieder erhöhen. 

 
10. Aufgaben des Vorstands 

 
Dem Vorstand des Vereins obliegt die Vertretung des Vereins nach § 26 BGB und die Führung seiner 
Geschäfte. Er hat insbesondere folgende Aufgaben:  
a) die Einberufung und Vorbereitung der Mitgliederversammlungen einschließlich der 
Aufstellung der Tagesordnung,  
b) die Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung,  
c) die Verwaltung des Vereinsvermögens und die Anfertigung des Jahresberichts,  
d) die Aufnahme neuer Mitglieder. 
 

§ 10 Bestellung des Vorstands 
 
(1) Die Mitglieder des Vorstands werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren 
einzeln gewählt. Mitglieder des Vorstands können nur Mitglieder des Vereins sein; mit der 
Mitgliedschaft im Verein endet auch die Mitgliedschaft im Vorstand. Die Wiederwahl oder die vorzeitige 
Abberufung eines Mitglieds durch die Mitgliederversammlung ist zulässig. Ein Mitglied bleibt nach 
Ablauf der regulären Amtszeit bis zur Wahl seines Nachfolgers im Amt. 
 
(2) Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus dem Vorstand aus, so sind die verbleibenden 
Mitglieder des Vorstands berechtigt, ein Mitglied des Vereins bis zur Wahl des Nachfolgers 
durch die Mitgliederversammlung in den Vorstand zu wählen. 

 
§ 10 Vorstandswahl 

1. Jedes Mitglied kann für die Wahl in den Vorstand kandidieren, sofern es mindestens 18 Jahre alt ist.  

2. Jedes Mitglied erhält so viele Stimmen, wie Vorstandsmitglieder zu wählen sind. Die Kandidaten, 
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welche die höchste Stimmenzahl auf sich vereinen, bilden den Vorstand. Sollte aufgrund von 
Stimmengleichheit eine Stichwahl zur Vervollständigung des Vorstandes notwendig sein, entscheidet 
die einfache Mehrheit der Mitgliederversammlung. 

 

§ 11 Aufwandsersatz und Entgelte für Tätigkeiten im Auftrag des Vereins 
1. An die Vorstandsmitglieder und für den Verein in sonstiger Weise Tätigen dürfen 
Aufwandsentschädigungen geleistet werden. Diese dürfen nicht unangemessen hoch sein. Bei Bedarf 
können Vereinsämter im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten entgeltlich auf der Grundlage 
eines Dienstvertrages oder gegen Zahlung einer Aufwandsentschädigung nach § 3 Nr. 26a EStG 
ausgeübt werden. 

 
2. Die Entscheidung über eine entgeltliche Vereinstätigkeit nach Abs. (1) trifft der Vorstand. Gleiches gilt 
für die Vertragsinhalte und die Vertragsbeendigung. 
 
 
3. Der Vorstand ist ermächtigt, Tätigkeiten für den Verein gegen Zahlung einer angemessenen Vergütung 
oder Aufwandsentschädigung zu beauftragen. Maßgebend ist die Haushaltslage des Vereins. 
 
4. Zur Erledigung der Geschäftsführungsaufgaben und zur Führung der Geschäftsstelle ist der Vorstand 
ermächtigt, im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten, hauptamtlich Beschäftigte anzustellen. 
 
 
5. Im Übrigen haben die Mitglieder und Mitarbeiter des Vereins einen Aufwendungsersatzanspruch nach 
§ 670 BGB für solche Aufwendungen, die ihnen durch die Tätigkeit für den Verein entstanden sind. Hierzu 
gehören insbesondere Fahrtkosten, Reisekosten, Porto, Telefon usw. 
 
6. Der Anspruch auf Aufwendungsersatz kann nur innerhalb einer Frist von 6 Monaten nach seiner 
Entstehung geltend gemacht werden. Erstattungen werden nur gewährt, wenn die Aufwendungen mit 
prüffähigen Belegen und Aufstellungen nachgewiesen werden. 
 
 
7. Vom Vorstand können per Beschluss im Rahmen der steuerrechtlichen Möglichkeiten Grenzen über 
die Höhe des Aufwendungsersatzes nach § 670 BGB festgesetzt werden. 

 
 

§ 12 Auflösung, Anfall des Vereinsvermögens 
1. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit der in dieser Satzung 
festgelegten Stimmenmehrheit beschlossen werden. Sofern die Mitgliederversammlung nichts anderes 
beschließt, sind der Vorsitzende und sein Stellvertreter gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren. 
Die vorstehenden Vorschriften gelten entsprechend für den Fall, dass der Verein aus einem anderen 
Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert. 

 
2. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 
Vermögen des Vereins an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine andere 
steuerbegünstigte Körperschaft, zwecks Verwendung zur Förderung der Volks- und Berufsbildung. 

 
§ 13 Gültigkeit 

Eine etwaige Ungültigkeit einzelner Satzungsbestimmungen berührt die Wirksamkeit der übrigen 

Bestimmungen nicht. 

Zeulenroda, 22.10.2022 
 

 


